
SENT BY: ;23- 6-93 ; 10:13 ; VIENNA, AUSTRIA'" +43222401102537;#' 

'''. 

FINANZPROKURA TUR 
SIßJOr&trd. 11 • 1 9 

1011 Wien 

Tel. 71167/40l.5DW PSK-Kro • .5.500.017 
DVR: 0057169 

Wie, am 22. Juni 1993 
ZI. XI/23.311/1 

Batr.: Noteriatsordnungs-Novelle 1993 
Stellungnahme der Finanzprokuratur 

25 Beilagen 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Cr. Karl-Ranner-Ring 1 
1010 Wien 
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Dia Flnanzprokuratur beehrt sich, 25 Ausfertigungen der ergänzen an Stellungnahme zum 

Entwurf zur Notarlatsordnungs-Novelle 1993, gerichtet an das Bu desministerium 10r 

Justiz vom 22. Juni 1 993, dem Präsidium des Nationalrates zu üb rsenden. 

Im Auftrag: 

~&~ 
(Dr. Obauer) 
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SENT BY: 

FINANZPROKURATUR 
Sinaerttrl8e 17 • 19 

1011 Wiell 

Tel. 71167/4015DW 
PSK·KIo. 5500.017 DVll: 0057169 

ZI. X1/23311/1 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

1070 W I. n 

Betreff: Entwurf zur Notariats­
ordnungs-Novelle 1993 
Beg utachtungsverfa hren 

zu ZI. 16.601 175-V 6/93 

VIENNA, AUSTRIA" +43 222 401102537:# 2 

Wien sm 22. Juni 1993 

I. Oie Prokuratur beehrt sIch, im Nachhang und in Ergänzung zur ho. Stellungnahme vom 

26. Mai 1993, ZI. XI/23311/1, noch auszuführen: 

Zwar ist es zutreffend (Seiten 3 und 5 des Entwurfs der Notariat ordnungs-Novelle 1993), 

daß die Tätigkeit der österreichischen Notare jedenfalls zeit eise mit der Ausübung 

öffentlicher Gewalt verbunden ist, doch ist der daraus gezogene Schluß, daß deshalb die 

Ausnahmebestimmung des Artikel 32 des EWR·Abkommens un des Artikel 55 des EG­

Vertrages greifen und eine EG-Konformitätsilberlegung damit s in Bewenden habe, un· 

vollständig: 

Wie auf Seite 5 unten des Entwurfes zutreffend ausgefOhrt ist, ist der Notar auch 

Verfasser von Privaturkunden und Parteienvertreter. Seine Funk ion Ist deshalb inhaltlich 

nicht anders als die eines Rechtsanwaltes (Notar in nichthoheitli her Funktion). Für diesen 

Bereich wird aber im Sinne der vier Freiheiten (u.a. iederlassungsrecht und 

vorübergehende Dienstleistungserbringung in den Vertrags tasten) eine Regelung 

erforderlich sein, die derjenigen des EWR-RAG , 992, BGBI. 1/1993, entspricht. Der 

Artikel 32 des EWR·Abkommens bezieht seine Ausnahmereg lung eben nur auf die 

Qualitative Spaltung der dauernden oder zeltweisen Ausübung ffentlicher Gewalt. Eine 

derartige Spaltung findet sich etwa auch bei Solicitors (siehe A Jage zu Artikel I in BGBI. 

21/1993), d.h. soweit in der Kürze der zur VerfOgung stehend n Zeit ermittelbar, üben 

einige Solicitors im Vereinigten Königreich bzw. der Kammeradv kat in Dänemark (ähnlich 
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Niederlande) auch öffentliche Gewalt aus, dessenungeachtet wird österreichischen 

Anwälten nicht generell die Niederlassungs- und Dienstleistun sfreiheit für die nicht 

hOheitliche Anwaltstätigkeit in diesen Ländern verwehrt w rden dürfen. Ähnliche 

Oberlegungen greifen Platz bei der Oienstleistungsfreihelt gem. A tikel 37 lit. ades EWR­

Abkommens hinsichtlich KfZ-Unternehmer, von denen sehr viele in Österreich zeitweise 

oder dauernd öffentliche Gewalt ausüben (Amtshaftung l), soweit ie gemäß § § 55 bis 58, 

KFG 1967, BGBI. 267/1967, Ld.g.F. mit der Überprüfung von KfZ auf Verkehrstauglichkeit 

und der Ausstellung von Begutachtungsplaketten betraut sind. 

Sohin regt die Prokuratur deshalb zur Wahrung der EWR-bzw. EG Kompatibilitlt der Nota­

riatsordnung an, entweder ein dem EWR-RAG 1992 vergleichba es Bundesgesetz zu er­

lassen oder der Notariatsordnung selbst eine dem § 8 EWR-RAG 1992 vergleichbare Be­

stimmung einzufügen, die etwa lauten könnte: 

"Staatsangehörigen einer Vertragspartei des EWR-Abkommens, die ein Diplom erlangt 
haben, aus dem hervorgeht, daß der Inhaber aber die Voraussetz ngen verfügt, die für den 
unmittelbaren Zugang zum Notariat in einem EWR-Land erfo derlich sind, kann eine 
NotarsteIle zur Ausübung nichthoheitlicher Funktionen nter den allgemeinen 
Voraussetzungen dieses Bundesgesetzes verliehen werden, w nn sie mit Erfolg eine 
Eignungsprüfung abgelegt haben." 

Die übrigen Bestimmungen wären in Analogie zu § 8 Abs. 2, § § bis' 9 EWR-RAG 1992 

zu fassen. 

Die Nichtaufnahme von derartigen Bestimmungen hätte zur olge, daß die Republik 

Österreich als Vertragspartner des EWR·Vertrages zur E lassung entsprechender 

Regelungen verhalten wird (siehe den Fall· mutatis mutandis - zArt. 48 Abs. 4 EWG·V, 

Bleis gegen Ministlire de I • Education nationale, Urteil des EuG 27.1.1991, C-4/91 ua). 

Diese Regelungen würden sich wie erwähnt nur auf die Itigkeit des Notars als 

vSfuagsverfassar oder Bis Aechtsfreund beziehen. Offen blei t die Frage, ob bei der 

Tätigkeit des Notars als Urkundsperson, die nach österreichisc em Verwaltungsrecht als 

hoheitlich anzusehen ist, von den europäischen Instanz n das Erfordernis der 

österreichischen Sta8tsbürgerschaft für entbehrlich und dem E R·Vertrag nicht konform 

angesehen werden würde. 

11. Zu Art. I, Z. 8; zu § 15 des Entwurfes: 

Die Finanzprokuratur sieht einen Widerspruch zwischen der Bel stung der Notariatskandi­

daten mit der Tätigkeit der Dauersubstitution und dem in § 1 18 des Entwurfes aufgezeig-
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ten Erfordernis, die Frist zur Ablegung der ersten TeilprOfung zur otariatsprQfung von drei 

auf fOnf Jahre zu verlängern. (Erläuterung zu Art I Z. 36). Es rscheint problematisch, 

einerseits die Vollqualifikation des Notariatskandidaten im Beruf alltag tor die Dauersub­

stitution vorauszusetzen, andererseits aber die Frist zur Erbringun der formellen Qualifika­

tion durch Ablegung der PrOfung hinauszuschieben. 

111. Durch § 90 Abs. 2 wird Notaren und deren Substituten ga z allgemein ermöglicht, 

Beurkundungen in Form eines Vermerkes in einer fremden Spra he vorzunehmen, ohne 

daß es einer DOlmetscherbefähigung des Notars hiezu bedOrfte. 

t-liazu bemerkt die Flnanzprokuratur, daß die Gewährleistung der sprachlichen Richtigkeit 

bei Beurkundungen eine Leerbegründung ist, wenn auf standardls erte Klauseln verwiesen 

wird. 

Der Prokuratur erscheint die getroffene Regelung bedenklich, weil ie ohne Nachweis einer 

tatsächlichen Qualifikation des Notars zur Beglaubigung in einer fremden Sprache, etwa 

durch Dolmetschausbildung, berechtigt. Dies stellt eine Privilegie ung des Notars dar, als 

ob ihm nicht nur In rechtlicher, sondern auch in linguistischer Be lehung ein höheres Ver­

trauen zukäme. 

Die Regelung ist geeignet, derzeit noch gar nicht absehbare Haftu gsprobleme auszulösen, 

da der Inhalt der Beurkundungen sehr weitgehend sein kann. 

Zudem ist die Regelung auf die Vereinbarkeit mit Art. 8 B-VG, d r die deutsche Sprache 

zur alleinigen Staatssprache der Republik bestimmt, zu OberprOf n. Beurkundungen sind 

Hoheitsakte, die in einer fremden Sprache nicht erfolgen dürften. aher könnte eine derar­

tige Kompetenz i.S. des § 90 des Entwurfes nur die privatwirt chaftliche Tätigkeit des 

Notars betreffen. 

Im Auftrag: 

cxi~ 
(Or. Obauer) 
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